
Prei s bla t t

Für den Grundversorgungstarif ener-Ü Strom  mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz der 
Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG gelten zum 

- 01. Januar 2010 folgende Preise - 
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Jahresabnahme 0 - 5.000 kWh Nettopreis Bruttopreis

Grundpreis (Euro/Jahr)
Arbeitspreis (Cent/kWh)

(48,00)
(17,05)

57,12
20,29

Jahresabnahme ab 5.001 kWh Nettopreis Bruttopreis

Grundpreis (Euro/Jahr)
Arbeitspreis (Cent/kWh)

-Entfällt-
(18,01)

-Entfällt-
21,43

Preissystem ener-Ü Strom flex*

flex* = Grundversorgung

Geschäftsführer:  
Aufsichtsratsvorsitzender:  Werner Rump
Amtsgericht Neustadt a. Rbge.:  HR A 110471
Steuernummer: 2334 03420153009
Geschäftsführende Komplementärin: 
Stadtwerke Neustadt a Rbge. Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Neustadt a Rbge.: HR B 111142

Dipl. Kfm. Helmut Eisbrenner Bankverbindungen:
Sparkasse Hannover  
Kto.-Nr.  2000 785 010 (BLZ 250 501 80)
Hannoversche Volksbank   
Kto.-Nr.  0 2000 806 00 (BLZ 251 900 01)

Hertzstraße 3 · 31535 Neustadt
Fax  0 50 32/ 8 97 -44
Memeler Straße 1  ·  31535 Neustadt
Fax  0 50 32/ 8 97 -33
0 50 32/ 8 97 -0
www.stadtwerke-neustadt.de
sekretariat@stadtwerke-neustadt.de

Verwaltung:

Technik:

Telefon:
Internet:
eMail:

Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG 

In den Bruttopreisen ist die Mehrwertsteuer von zurzeit 19 Prozent 
enthalten. Maßgeblich für Verträge und Abrechnungen sind die 
in Klammern angegeben Nettopreise. Rundungsdifferenzen durch 
die Mehrwertsteuer sind möglich.

Der Gesamtpreis besteht aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis. Der Arbeitspreis ist das Entgelt für jede 
entnommene, über einen Zähler erfasste Kilowattstunde (kWh). Im Arbeitspreis sind der Energiepreis, das 
Netznutzungsentgelt und sämtliche Steuern und Abgaben (Stromsteuer von zurzeit 2,05 Cent/kWh netto, KWK-
Zuschlag, EEG-Umlage und Konzessionsabgaben), enthalten. Der Grundpreis ist das Entgelt für die Bereitstellung 
von elektrischer Leistung, die Abrechnung, das Inkasso und die technisch notwendigen Mess- und 
Steuereinrichtungen.

Ab einem Jahresstromverbrauch von 5.001 kWh ist für jede Kilowattstunde ein einheitlicher Mindest-
durchschnittspreis zu zahlen. Der Grundpreis ist darin enthalten.

Informationen zur Stromkennzeichnung der Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG gemäß § 42 
Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005:

Energieträgermix und Umweltauswirkungen
Unser Energieträgermix setzt sich zu 32 % aus Kernkraft, zu 46 % aus fossilen und sonstigen Energieträgern und zu 
22 % aus erneuerbaren Energien zusammen. Damit sind 381 g/kWh CO2-Emissionen und 0,0009 g/kWh 
radioaktiver Abfall verbunden.

Der Energieträgermix in Deutschland setzt sich im Durchschnitt zu 24 % aus Kernkraft, zu 61 % aus fossilen und 
sonstigen Energieträgern und zu 15 % aus erneuerbaren Energien zusammen. Damit sind 541 g/kWh CO2-
Emissionen und 0,0007 g/kWh radioaktiver Abfall verbunden.
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